
  

  

        

 

     

        
       

  

    
       

     
        

      
    

 

  

       
        

 

 

  

     
          

      
    

  
   

         
      

      

Deutscher Bundestag Drucksache 19/30911 

19. Wahlperiode 22.06.2021 

Beschlussempfehlung* 

des Ausschusses für Wirtschaft und Energie (9. Ausschuss) 

zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung 

– Drucksachen 19/27442, 19/28408, 19/28605 Nr. 1.17 – 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des E-Government-Gesetzes und zur 
Einführung des Gesetzes für die Nutzung von Daten des öffentlichen Sektors 

A. Problem 

Steigerung der Verfügbarkeit von Daten der Bundesverwaltung. Verbesserung 
der Nutzbarkeit offener Daten, der Datenbereitstellung sowie Steigerung von 
Standardisierung und Interoperabilität. Umsetzung der neugefassten Richtlinie 
(EU) 2019/1024 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 
über offene Daten und die Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen 
Sektors (Open-Data- und PSI-Richtlinie). Ablösung des Informationsweiterver-
wendungsgesetzes durch ein Datennutzungsgesetz (DNG). 

B. Lösung 

Annahme des Gesetzentwurfs in geänderter Fassung mit den Stimmen der 
Fraktionen der CDU/CSU, SPD und AfD bei Stimmenthaltung der Fraktio-
nen FDP, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

Annahme einer Entschließung. 

C. Alternativen 

Die Ausweitung des Anwendungsbereichs des § 12a des E-Government-Gesetzes 
dient der im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD für die 19. Wahl-
periode festgelegten Ausweitung der Bereitstellung offener Daten durch ein Zwei-
tes Open-Data-Gesetz. Von einer Verpflichtung von Selbstverwaltungskörper-
schaften und Beliehenen wurde abgesehen, um die Belastung zu begrenzen. Eine 
vollständige Streichung der bisherigen Ausnahme für Forschungsdaten wurde er-
wogen. Mit Rücksicht auf die Diversität der Akteure und die besonderen Rah-
menbedingungen und Anforderungen an Finanzierungsstrukturen der Forschung 

* Der Bericht wird gesondert verteilt. 
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sind Forschungsdaten aber weiterhin unter bestimmten Bedingungen von der Be-
reitstellungspflicht ausgenommen. 

Zur Sicherstellung der Datenbereitstellung und zum notwendigen Aufbau weite-
rer Open-Data-Kompetenzen in den Behörden bedarf es einer verantwortlichen 
Stelle, die die Koordinierung der Anforderungen in Bezug auf die Bereitstellung 
von Daten und ihre Anbindung an das nationale Metadatenportal GovData ver-
antwortet. Auf die Einbeziehung der mittelbaren Bundesverwaltung sowie klei-
nerer Behörden der unmittelbaren Bundesverwaltung wurde verzichtet, um die 
Verhältnismäßigkeit der Anforderungen zu wahren. 

Das DNG dient der Umsetzung der Vorgaben aus der Open-Data- und PSI-Richt-
linie. Erwägungsgrund 19 ermutigt die Mitgliedstaaten dazu, über die Mindestan-
forderung der Richtlinie im Hinblick auf öffentliche Unternehmen hinauszuge-
hen. Die Mitgliedstaaten könnten demnach die Ausnahme für öffentliche Unter-
nehmen, die im Wettbewerb stehen, nicht umsetzen oder die Anforderungen der 
Richtlinie auf private Unternehmen, die Dienstleistungen von allgemeinem Inte-
resse erbringen, erstrecken. Von diesen Möglichkeiten sieht der Gesetzentwurf ab 
und beschränkt sich auf Anforderungen für die Nutzung öffentlich finanzierter 
Daten. Grund dafür sind die strukturellen Unterschiede zwischen öffentlichen und 
privaten Unternehmen. Über die ausgeführten Punkte hinaus sind Alternativen 
nicht ersichtlich. 

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Dieser Gesetzentwurf hat neben dem Erfüllungsaufwand keine unmittelbaren 
Auswirkungen auf die Haushaltsausgaben. Durch die Bereitstellung von Daten 
der Behörden des Bundes werden Nutzungsmöglichkeiten geschaffen, die in ei-
nem Umfang, der gegenwärtig nicht näher bezifferbar ist, Auswirkungen auf das 
Steueraufkommen des Bundes und der Länder haben können. 

Alle mit dem Gesetzentwurf im Zusammenhang stehenden und auf den Bund ent-
fallenden Mehrbedarfe an Sach- und Personalmitteln, Verpflichtungsermächti-
gungen sowie Planstellen und Stellen sind unmittelbar, vollständig und dauerhaft 
in den jeweiligen Einzelplänen gegenzufinanzieren. 

E. Erfüllungsaufwand 

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

Für Bürgerinnen und Bürger ergibt sich keine Änderung des Erfüllungsaufwan-
des. 

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Für die Wirtschaft ergibt sich keine Änderung des Erfüllungsaufwandes. Es wer-
den keine Informationspflichten neu eingeführt, geändert oder aufgehoben. 

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Für die Verwaltung erhöht sich der jährliche Erfüllungsaufwand um geschätzte 
8,4 Millionen Euro. Der einmalige Erfüllungsaufwand beträgt rund 18,7 Mil-
lionen Euro. Der Aufwand, der sich aus Artikel 1 dieses Gesetzentwurfs ergibt, 



    

     
      

      
  

   

   
        

       
     

   
      

   
       

     
       

      
     

 

Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 3 – Drucksache 19/30911 

entfällt vollständig auf die Bundesverwaltung. Im Einzelfall kann der Kommu-
nalverwaltung aus den Regelungen des DNG (Artikel 2 dieses Gesetzentwurfs) 
ein jährlicher Erfüllungsaufwand von 3.000 Euro je Fall entstehen ebenso wie 
weiterer einmaliger Erfüllungsaufwand von 15.000 Euro je Fall. 

F. Weitere Kosten 

Insgesamt sind positive volkswirtschaftliche Effekte zu erwarten. Die Studie „The 
Economic Impact of Open Data – Opportunities for value creation in Europe“ der 
Europäischen Kommission aus dem Jahr 2020 geht davon aus, dass durch die Be-
reitstellung und Nutzung offener Daten jährliche Kosteneinsparungen zwischen 
250 Millionen Euro und 14,8 Milliarden Euro in der öffentlichen Verwaltung in-
nerhalb der Europäischen Union erreicht werden können. Weiterhin ist davon aus-
zugehen, dass die Bereitstellung und Nutzung von offenen Daten positive Aus-
wirkungen auf den Arbeitsmarkt entfalten. Studien der Europäischen Zentralbank, 
des European Economic Forecast und des Europäischen Zentrums für die Förde-
rung der Berufsbildung gehen davon aus, dass bis zum Jahr 2025 innerhalb der 
Europäischen Union 1,12 bis 1,97 Millionen Arbeitsplätze mit Open-Data-Bezug 
bestehen werden, was die Schaffung von weiteren mindestens 33.000 und bis zu 
883.000 Arbeitsplätzen impliziert. 
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Beschlussempfehlung 

Der Bundestag wolle beschließen, 

den Gesetzentwurf auf Drucksachen 19/27442, 19/28408 in der aus der nachste-
henden Zusammenstellung ersichtlichen Fassung anzunehmen; 

Berlin, den 22. Juni 2021 

Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie 

Klaus Ernst Dr. Ingrid Nestle 
Vorsitzender Berichterstatterin 
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Zusammenstellung 

des Entwurfs eines Gesetzes zur Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des E-Government-Gesetzes 
und zur Einführung des Gesetzes für die Nutzung von Daten des öffentlichen Sektors 
– Drucksache 19/19/27442, 19/28408 – 
mit den Beschlüssen des Ausschusses für Wirtschaft und Energie (9. Ausschuss) 

Entwurf Beschlüsse des 9. Ausschusses 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
E-Government-Gesetzes und zur 

Einführung des Gesetzes für die Nutzung 
von Daten des öffentlichen Sektors* 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
E-Government-Gesetzes und zur 

Einführung des Gesetzes für die Nutzung 
von Daten des öffentlichen Sektors* 

Vom ... Vom ... 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlos-
sen: 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlos-
sen: 

Artikel 1 Artikel 1 

Änderung des E-Government-Gesetzes Änderung des E-Government-Gesetzes 

Das E-Government-Gesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 25. Juli 2013 (BGBl. I S. 2749), 
das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. De-
zember 2020 (BGBl. I S. 2668) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 

Das E-Government-Gesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 25. Juli 2013 (BGBl. I S. 2749), 
das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. De-
zember 2020 (BGBl. I S. 2668) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 12a 
wie folgt gefasst: 

1. u n v e r ä n d e r t 

„§ 12a Offene Daten des Bundes, Verordnungser-
mächtigung“. 

2. In § 12 Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „Informa-
tionsweiterverwendungsgesetzes“ durch das Wort 
„Datennutzungsgesetzes“ ersetzt. 

2. u n v e r ä n d e r t 

3. § 12a wird wie folgt geändert: 3. § 12a wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: a) u n v e r ä n d e r t 

„§ 12a 

Offene Daten des Bundes, Verordnungser-
mächtigung“. 

* Artikel 2 dieses Gesetzes dient der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1024 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
20. Juni 2019 über offene Daten und die Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors (ABl. L 172 vom 26.6.2019, 
S. 56). 
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Entwurf Beschlüsse des 9. Ausschusses 

b) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: b) u n v e r ä n d e r t 

„(1) Die Behörden des Bundes mit 
Ausnahme der Selbstverwaltungskörper-
schaften stellen unbearbeitete maschinenles-
bare Daten, die sie zur Erfüllung ihrer öffent-
lich-rechtlichen Aufgaben erhoben haben o-
der durch Dritte in ihrem Auftrag haben er-
heben lassen, zum Datenabruf über öffent-
lich zugängliche Netze bereit. Ein Anspruch 
auf Bereitstellung dieser Daten wird hier-
durch nicht begründet. Satz 1 gilt nicht für 
natürliche Personen und juristische Personen 
des Privatrechts, denen hoheitliche Aufga-
ben zur selbständigen Wahrnehmung über-
tragen wurden.“ 

c) Absatz 2 wird wie folgt geändert: c) u n v e r ä n d e r t 

aa) In Nummer 3 werden die Wörter „der 
unmittelbaren Bundesverwaltung“ 
durch die Wörter „des Bundes“ ersetzt. 

bb) Nummer 4 wird wie folgt gefasst: 

„4. nach der Erhebung keine Bearbei-
tung erfahren haben, ausgenom-
men eine Bearbeitung, 

a) die der Fehlerbereinigung 
dient oder 

b) die aus rechtlichen oder aus 
tatsächlichen Gründen er-
folgt ist und ohne die eine 
Veröffentlichung der Daten 
nicht möglich wäre, und“. 

cc) Nummer 5 wird wie folgt gefasst: 

„5. bei Personenbezug derart umge-
wandelt wurden, dass 

a) sie sich nicht mehr auf eine 
identifizierte oder identifi-
zierbare natürliche Person 
beziehen oder 

b) die betroffene Person nicht 
oder nicht mehr identifiziert 
werden kann.“ 

d) Absatz 3 wird wie folgt geändert: d) u n v e r ä n d e r t 

aa) In Nummer 1 Buchstabe a wird die An-
gabe „§§ 3 bis 6“ durch die Angabe 
„§§ 3, 4 und 6“ ersetzt. 
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Entwurf Beschlüsse des 9. Ausschusses 

bb) In Nummer 2 wird das Wort „oder“ 
durch ein Komma ersetzt. 

cc) Nummer 3 wird wie folgt gefasst: 

„3. es sich um Daten handelt, die zu 
Forschungszwecken erhoben 
wurden und bereits über öffent-
lich zugängliche Netze entgeltfrei 
bereitgestellt werden; die Mög-
lichkeit der freiwilligen Bereit-
stellung dazugehöriger Metada-
ten über das nationale Metadaten-
portal GovData bleibt davon un-
berührt, oder“. 

dd) Folgende Nummer 4 wird angefügt: 

„4. die Daten unter das Bankgeheim-
nis fallen.“ 

e) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 3a ein-
gefügt: 

e) u n v e r ä n d e r t 

„(3a) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 
müssen Datensätze, die personenbezogene 
Daten enthalten, nicht bereitgestellt wer-
den.“ 

f) Dem Absatz 4 wird folgender Satz angefügt: f) u n v e r ä n d e r t 

„Sofern sich aus spezialgesetzlichen Rege-
lungen nichts anderes ergibt, sind abwei-
chend von Satz 1 Daten, die zu Forschungs-
zwecken erhoben wurden, erst bereitzustel-
len, wenn das der Datenerhebung zugrunde 
liegende Forschungsvorhaben abgeschlossen 
und der Forschungszweck erfüllt ist. Der für 
die freiwillige Teilnahme an einer For-
schungsmaßnahme festgelegte Zweck gilt 
unbeschadet hiervon fort.“ 

g) Absatz 5 wird wie folgt gefasst: g) u n v e r ä n d e r t 

„(5) Die Daten nach Absatz 1 Satz 1 
sind mit Metadaten zu versehen. Diese Me-
tadaten werden im nationalen Metadatenpor-
tal GovData eingestellt.“ 

h) In den Absätzen 7 und 8 werden jeweils die 
Wörter „der unmittelbaren Bundesverwal-
tung“ durch die Wörter „des Bundes“ ersetzt. 

h) u n v e r ä n d e r t 
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Entwurf Beschlüsse des 9. Ausschusses 

i) Nach Absatz 8 wird folgender Absatz 9 ein-
gefügt: 

i) Nach Absatz 8 wird folgender Absatz 9 ein-
gefügt: 

„(9) Jede Behörde der unmittelbaren „(9) Jede nach Absatz 1 verpflichtete 
Bundesverwaltung mit mehr als 50 Beschäf- Stelle mit Ausnahme der in § 3 Nummer 8 
tigten mit Ausnahme der in § 3 Nummer 8 des Informationsfreiheitsgesetzes genannten 
des Informationsfreiheitsgesetzes genannten Stellen sowie von Hauptzollämtern oder ver-
Stellen sowie von Hauptzollämtern oder ver- gleichbaren örtlichen Bundesbehörden be-
gleichbaren örtlichen Bundesbehörden be- nennt einen Open-Data-Koordinator oder 
nennt einen Open-Data-Koordinator oder eine Open-Data-Koordinatorin. Der Koordi-
eine Open-Data-Koordinatorin. Der Koordi- nator oder die Koordinatorin wirkt in der 
nator oder die Koordinatorin wirkt in der Funktion als zentraler Ansprechpartner oder 
Funktion als zentraler Ansprechpartner oder zentrale Ansprechpartnerin der jeweiligen 
zentrale Ansprechpartnerin der jeweiligen Behörde auf die Identifizierung, Bereitstel-
Behörde auf die Identifizierung, Bereitstel- lung und Weiterverwendung der offenen Da-
lung und Weiterverwendung der offenen Da- ten seiner oder ihrer Behörde hin. Die Mög-
ten seiner oder ihrer Behörde hin. Die Mög- lichkeit der freiwilligen Benennung entspre-
lichkeit der freiwilligen Benennung entspre- chender Open-Data-Koordinatoren oder O-
chender Open-Data-Koordinatoren oder O- pen-Data-Koordinatorinnen in den übrigen 
pen-Data-Koordinatorinnen in den übrigen Behörden der Bundesverwaltung bleibt da-
Behörden der Bundesverwaltung bleibt da- von unberührt.“ 
von unberührt.“ 

j) Die bisherigen Absätze 9 und 10 werden die 
Absätze 10 und 11. 

j) u n v e r ä n d e r t 

k) In dem neuen Absatz 11 werden die Wörter 
„der unmittelbaren Bundesverwaltung“ 
durch die Wörter „des Bundes“ ersetzt. 

k) Absatz 11 wird wie folgt gefasst: 

„(11) Die Bundesregierung berichtet 
dem Bundestag alle zwei Jahre über die 
Fortschritte bei der Bereitstellung von Da-
ten durch die Behörden der Bundesver-
waltung als offene Daten. Mit Blick auf die 
beabsichtigte Erweiterung des Anwen-
dungsbereichs nach Absatz 1 Satz 1 bis 
zum Jahr 2025 evaluiert sie dabei auch die 
mögliche Ausweitung der Bereitstellungs-
pflicht auf Selbstverwaltungskörperschaf-
ten und natürliche Personen und juristi-
sche Personen des Privatrechts, denen ho-
heitliche Aufgaben zur selbständigen 
Wahrnehmung übertragen wurden, sowie 
die Einführung eines Anspruchs auf die 
Bereitstellung von Daten im Sinne des Ab-
satzes 1 Satz 2.“ 

l) Folgender Absatz 12 wird angefügt: l) Folgender Absatz 12 wird angefügt: 

„(12) Die Bundesregierung wird er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zu-
stimmung des Bundesrates Bestimmungen 

„(12) Das Bundesministerium des In-
nern, für Bau und Heimat wird ermächtigt, 
im Einvernehmen mit den übrigen Bun-
desministerien und den Beauftragten der 
Bundesregierung durch Rechtsverordnung 
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Entwurf Beschlüsse des 9. Ausschusses 

zum Bereitstellungsprozess der Daten nach 
Absatz 1 Satz 1 zu erlassen.“ 

ohne Zustimmung des Bundesrates Bestim-
mungen zum Bereitstellungsprozess der Da-
ten nach Absatz 1 Satz 1 zu erlassen.“ 

4. § 19 wird wie folgt geändert: 4. § 19 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst: a) u n v e r ä n d e r t 

„Die Behörden der mittelbaren Bundesver-
waltung stellen die Daten nach § 12a spätes-
tens zwölf Monate nach dem … [einsetzen: 
Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes] 
erstmals bereit.“ 

b) Folgender Absatz 3 wird angefügt: b) Folgende Absätze 3 und 4 werden ange-
fügt: 

„(3) Abweichend von den Absätzen 1 
und 2 und unbeschadet der Regelung in 
§ 12a Absatz 4 Satz 3 stellen Behörden des 
Bundes Daten, die zu Forschungszwecken 
erhoben wurden, spätestens 36 Monate nach 
dem … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens 
dieses Gesetzes] erstmals bereit.“ 

„(3) Abweichend von den Absätzen 1 
und 2 und unbeschadet der Regelung in 
§ 12a Absatz 4 Satz 3 stellen Behörden des 
Bundes Daten, die zu Forschungszwecken 
erhoben wurden, spätestens 36 Monate nach 
dem … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens 
dieses Gesetzes] erstmals bereit. 

(4) Abweichend von Absatz 1 gilt die 
Pflicht nach § 12a Absatz 9 Satz 1 für Be-
hörden der unmittelbaren Bundesverwal-
tung mit weniger als 30 Beschäftigten so-
wie für Behörden der mittelbaren Bundes-
verwaltung spätestens 36 Monate nach 
dem … [einsetzen: Datum des Inkrafttre-
tens dieses Gesetzes], für Behörden der 
unmittelbaren Bundesverwaltung mit we-
niger als 50 Beschäftigten spätestens 24 
Monate nach dem … [einsetzen: Datum 
des Inkrafttretens dieses Gesetzes].“ 

Artikel 2 Artikel 2 

Gesetz für die Nutzung von Daten des 
öffentlichen Sektors 

Gesetz für die Nutzung von Daten des 
öffentlichen Sektors 

(Datennutzungsgesetz – DNG) (Datennutzungsgesetz – DNG) 

§ 1 § 1 

Grundsatz der offenen Daten Grundsatz der offenen Daten 

(1) Daten, die in den Anwendungsbereich dieses 
Gesetzes fallen, sollen, soweit möglich und sinnvoll, 

(1) Daten, die in den Anwendungsbereich dieses 
Gesetzes fallen, sollen, soweit möglich, nach dem 
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Entwurf Beschlüsse des 9. Ausschusses 

nach dem Grundsatz „konzeptionell und standardmä-
ßig offen“ erstellt werden. 

Grundsatz „konzeptionell und standardmäßig offen“ 
erstellt werden.  

(2) Eine Bereitstellungspflicht oder ein An-
spruch auf Zugang zu Daten wird mit diesem Gesetz 
nicht begründet. 

(2) u n v e r ä n d e r t 

§ 2 § 2 

Anwendungsbereich Anwendungsbereich 

(1)  Dieses Gesetz gilt für Daten von Datenbe-
reitstellern nach Absatz 2, die 

(1)  Dieses Gesetz gilt für Daten von Datenbe-
reitstellern nach Absatz 2, die 

1. aufgrund eines gesetzlichen Anspruchs auf Zu-
gang bereitgestellt werden, 

1. u n v e r ä n d e r t 

2. aufgrund einer gesetzlichen Bereitstellungspflicht 
bereitgestellt werden oder 

2. u n v e r ä n d e r t 

3. freiwillig bereitgestellt werden. 3. auf sonstige Weise öffentlich oder zur aus-
schließlichen Nutzung bereitgestellt werden. 

(2) Datenbereitsteller im Sinne dieses Gesetzes 
sind 

(2) Datenbereitsteller im Sinne dieses Gesetzes 
sind: 

1. öffentliche Stellen; 1. u n v e r ä n d e r t 

2. öffentliche Unternehmen, die auf den Gebieten 
der Wasserversorgung, Energieversorgung und 
des Verkehrs tätig sind; 

2. Unternehmen der Daseinsvorsorge, die den Vor-
schriften über die Vergabe von öffentlichen 
Aufträgen und Konzessionen unterfallen oder 
öffentliche Personenverkehrsdienste betrei-
ben; 

3. in Bezug auf Forschungsdaten, die öffentlich fi-
nanziert und bereits über ein institutionelles oder 
thematisches Repositorium öffentlich bereitge-
stellt wurden: 

3. u n v e r ä n d e r t 

a) Hochschulen, Forschungseinrichtungen und 
Forschungsfördereinrichtungen, 

b) Forschende, wenn die Forschungsdaten nicht 
bereits durch andere durch dieses Gesetz ver-
pflichtete Datenbereitsteller bereitgestellt 
wurden; 

dies gilt nicht, soweit berechtigte Geschäftsinte- dies gilt nicht, soweit berechtigte Geschäftsinte-
ressen, Wissenstransfertätigkeiten oder beste- ressen, Wissenstransfertätigkeiten oder beste-
hende Rechte Dritter an geistigem Eigentum ent- hende Rechte Dritter an geistigem Eigentum ent-
gegenstehen. gegenstehen. 

(3) Dieses Gesetz gilt nicht für (3) Dieses Gesetz gilt nicht für 

1. Daten, 1. Daten, 
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a) die nicht oder nur eingeschränkt zugänglich 
sind, wobei eine Einschränkung auch vor-
liegt, wenn der Zugang nur bei Nachweis ei-
nes rechtlichen oder berechtigten Interesses 
besteht; nicht oder nur eingeschränkt zu-
gänglich sind Daten insbesondere, 

a) u n v e r ä n d e r t 

aa) soweit der Schutz personenbezogener 
Daten entgegensteht, 

bb) soweit der Schutz von Geschäftsge-
heimnissen entgegensteht, 

cc) soweit der Schutz der nationalen Si-
cherheit, der Verteidigung oder der öf-
fentlichen Sicherheit entgegensteht, 

dd) soweit die Eigenschaft als vertrauliche 
Informationen über den Schutz kriti-
scher Infrastrukturen entgegensteht o-
der 

ee) soweit die statistische Geheimhaltung 
entgegensteht, 

b) die geistiges Eigentum Dritter betreffen, b) entfällt 

b) die geistiges Eigentum Dritter betreffen, 

c) die nach den Vorschriften des Bundes oder 
der Länder über den Zugang der Öffentlich-
keit zu Umweltinformationen zugänglich 
sind und uneingeschränkt, kostenlos, ma-
schinenlesbar und über eine Anwendungs-
programmierschnittstelle nutzbar sind oder 

c) u n v e r ä n d e r t 

d) deren Bereitstellung nicht unter den durch 
Rechtsvorschrift festgelegten öffentlichen 
Auftrag der öffentlichen Stelle fällt; 

d) u n v e r ä n d e r t 

2. Daten öffentlicher Unternehmen, 2. Daten von Unternehmen der Daseinsvorsorge, 
die außerhalb der Tätigkeit nach § 3 Nummer 
2 erstellt wurden; 

a) die nicht im Rahmen der Tätigkeit als öffent-
liches Unternehmen nach Absatz 2 Num-
mer 2 erstellt wurden; 

a) entfällt 

b) die mit unmittelbar dem Wettbewerb ausge-
setzten Tätigkeiten zusammenhängen und 
daher gemäß Artikel 34 der Richtlinie 
2014/25/EU des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 26. Februar 2014 über 
die Vergabe von Aufträgen durch Auftragge-
ber im Bereich der Wasser-, Energie- und 
Verkehrsversorgung sowie der Postdienste 
und zur Aufhebung der Richtlinie 

b) entfällt 
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2004/17/EG (ABl. L 94 vom 28.3.2014, 
S. 243), die zuletzt durch die Delegierte Ver-
ordnung (EU) 2019/1829 (ABl. L 279 vom 
31.10.2019, S. 27) geändert worden ist, nicht 
den Vorschriften für die Auftragsvergabe un-
terliegen und deren Nutzung zu einem Wett-
bewerbsnachteil führt; 

3. Logos, Wappen und Insignien; 3. u n v e r ä n d e r t 

4. Daten von öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstal-
ten oder deren Beauftragten, die der Wahrneh-
mung eines öffentlichen Programm- oder Sende-
auftrags dienen; 

4. u n v e r ä n d e r t 

5. Daten von kulturellen Einrichtungen, außer Bibli-
otheken, Museen und Archiven; Absatz 2 Num-
mer 3 findet auf Bibliotheken, Museen und Ar-
chive keine Anwendung; 

5. u n v e r ä n d e r t 

6. Daten von Bildungseinrichtungen der Sekundar-
stufe und darunter; bei allen sonstigen Bildungs-
einrichtungen gilt dieses Gesetz nicht für Daten, 
die keine Forschungsdaten sind. 

6. u n v e r ä n d e r t 

(4) Die Bestimmungen zum Schutz personenbe-
zogener Daten und weitergehende Anforderungen an 
die Bereitstellung und Nutzung der Daten von Daten-
bereitstellern aus anderen Rechtsvorschriften bleiben 
unberührt. 

(4) u n v e r ä n d e r t 

(5) Öffentliche Stellen berufen sich im Anwen-
dungsbereich dieses Gesetzes nicht auf Rechte des Da-
tenbankherstellers nach § 87b des Urheberrechtsgeset-
zes. 

(5) u n v e r ä n d e r t 

§ 3 § 3 

Begriffsbestimmungen Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieses Gesetzes Im Sinne dieses Gesetzes 

1. sind öffentliche Stellen 1. u n v e r ä n d e r t 

a) Gebietskörperschaften, einschließlich ihrer 
Sondervermögen, 

b) andere juristische Personen des öffentlichen 
und des privaten Rechts, die zu dem beson-
deren Zweck gegründet wurden, im Allge-
meininteresse liegende Aufgaben nichtge-
werblicher Art zu erfüllen, wenn 

aa) sie überwiegend von Stellen nach 
Buchstabe a oder Buchstabe c einzeln 
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oder gemeinsam durch Beteiligung o-
der auf sonstige Weise finanziert wer-
den, 

bb) ihre Leitung der Aufsicht durch Stellen 
nach Buchstabe a oder Buchstabe c un-
terliegt oder 

cc) mehr als die Hälfte der Mitglieder eines 
ihrer zur Geschäftsführung oder zur 
Aufsicht berufenen Organe durch Stel-
len nach Buchstabe a oder Buchstabe c 
bestimmt worden sind; 

dasselbe gilt, wenn diese juristische Person 
einer anderen juristischen Person des öffent-
lichen oder privaten Rechts einzeln oder ge-
meinsam mit anderen die überwiegende Fi-
nanzierung gewährt, über deren Leitung die 
Aufsicht ausübt oder die Mehrheit der Mit-
glieder eines zur Geschäftsführung oder Auf-
sicht berufenen Organs bestimmt hat, 

c) Verbände, deren Mitglieder unter Buchstabe 
a oder Buchstabe b fallen, 

2. ist öffentliches Unternehmen ein auf den in 
§ 2 Absatz 2 Nummer 2 genannten Gebieten täti-
ges Unternehmen, auf das öffentliche Stellen auf-
grund der Eigentumsverhältnisse, der finanziellen 
Beteiligung oder der für das Unternehmen gelten-
den Bestimmungen unmittelbar oder mittelbar ei-
nen beherrschenden Einfluss ausüben können; 
von einem beherrschenden Einfluss ist auszuge-
hen, wenn die öffentlichen Stellen unmittelbar o-
der mittelbar 

2. ist Unternehmen der Daseinsvorsorge ein Unter-
nehmen im Sinne des § 100 Absatz 1 Nummer 2 
des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkun-
gen, das eine Tätigkeit im Sinne des § 102 des 
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
ausübt oder öffentliche Personenverkehrs-
dienste betreibt, 

a) die Mehrheit des gezeichneten Kapitals des 
Unternehmens halten, 

a) entfällt 

b) über die Mehrheit der mit den Anteilen am 
Unternehmen verbundenen Stimmrechte ver-
fügen oder 

b) entfällt 

c) mehr als die Hälfte der Mitglieder des Ver-
waltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans 
des Unternehmens ernennen können, 

c) entfällt 

3. sind Daten vorhandene Aufzeichnungen, unab-
hängig von der Art ihrer Speicherung, 

3. u n v e r ä n d e r t 

4. ist Nutzung jede Verwendung von Daten für kom-
merzielle oder nichtkommerzielle Zwecke, die 
über die Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe o-
der die Erbringung von Dienstleistungen von all-
gemeinem Interesse hinausgeht oder die neben der 

4. u n v e r ä n d e r t 
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Erfüllung öffentlicher Aufgaben auch zu eigenen 
kommerziellen Zwecken erfolgt, 

5. liegt ein maschinenlesbares Format vor, wenn die 
Daten durch Software automatisiert ausgelesen 
und verarbeitet werden können, 

5. u n v e r ä n d e r t 

6. ist offenes Format ein Dateiformat, das nicht-
proprietär und plattformunabhängig ist und der 
Öffentlichkeit ohne Einschränkungen, die der 
Nutzung von Daten hinderlich wären, zugänglich 
gemacht wird, 

6. u n v e r ä n d e r t 

7. ist förmlicher offener Standard ein in Textform 
niedergelegter Standard, in dem die Anforderun-
gen für die Sicherstellung der Interoperabilität der 
Software niedergelegt sind, 

7. u n v e r ä n d e r t 

8. sind dynamische Daten Aufzeichnungen in digita-
ler Form, die häufig oder in Echtzeit aktualisiert 
werden, insbesondere aufgrund ihrer Volatilität o-
der ihres raschen Veraltens, 

8. u n v e r ä n d e r t 

9. sind hochwertige Datensätze die gemäß den Arti-
keln 13 und 14 der Richtlinie (EU) 2019/1024 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. 
Juni 2019 über offene Daten und die Weiterver-
wendung von Informationen des öffentlichen Sek-
tors (ABl. L 172 vom 26.6.2019, S. 56) und ge-
mäß den aufgrund dieser Artikel zu erlassenden 
Durchführungsrechtsakten ausgewiesenen Da-
tensätze, 

9. u n v e r ä n d e r t 

10. sind Forschungsdaten Aufzeichnungen in digita-
ler Form, bei denen es sich nicht um wissenschaft-
liche Veröffentlichungen handelt und die im 
Laufe von wissenschaftlichen Forschungstätig-
keiten erfasst oder erzeugt und als Nachweise im 
Rahmen des Forschungsprozesses verwendet 
werden oder die in der Forschungsgemeinschaft 
allgemein für die Validierung von Forschungs-
feststellungen und -ergebnissen als notwendig er-
achtet werden, 

10. u n v e r ä n d e r t 

11. ist angemessene Gewinnspanne ein Prozentsatz 
der Gesamtkosten, der über den zur Deckung der 
einschlägigen Kosten erforderlichen Betrag hin-
ausgeht, aber höchstens 5 Prozentpunkte über 
dem von der Europäischen Zentralbank festge-
setzten Zinssatz für Hauptrefinanzierungsge-
schäfte liegt, 

11. u n v e r ä n d e r t 

12. ist Anonymisierung der Prozess, in dessen Ver-
lauf personenbezogene Daten in Daten umgewan-
delt werden, die sich nicht auf eine identifizierte 
oder identifizierbare natürliche Person beziehen, 

12. u n v e r ä n d e r t 
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oder derart in Daten umgewandelt werden, dass 
die betroffene Person nicht oder nicht mehr iden-
tifiziert werden kann. 

§ 4 § 4 

Grundsatz der uneingeschränkten Datennutzung; 
Zulässigkeit von Lizenzen 

Grundsatz der uneingeschränkten Datennutzung; 
Zulässigkeit von Lizenzen 

(1) Daten dürfen für jeden kommerziellen oder 
nichtkommerziellen Zweck genutzt werden. 

(1) u n v e r ä n d e r t 

(2) Für Daten, an denen Bibliotheken, ein-
schließlich Hochschulbibliotheken, Museen und Ar-
chive, Urheber- oder verwandte Schutzrechte oder ge-
werbliche Schutzrechte zustehen, und für Daten öffent-
licher Unternehmen gilt Absatz 1 nur, soweit die Ein-
richtung oder das öffentliche Unternehmen die Nut-
zung zugelassen hat. 

(2) Für Daten, an denen Bibliotheken, ein-
schließlich Hochschulbibliotheken, Museen und Ar-
chive, Urheber- oder verwandte Schutzrechte oder ge-
werbliche Schutzrechte zustehen, und für Daten von 
Unternehmen der Daseinsvorsorge gilt Absatz 1 nur, 
soweit die Einrichtung oder das Unternehmen der Da-
seinsvorsorge die Nutzung zugelassen hat. 

(3) Nutzungsbedingungen (Lizenzen) sind zu-
lässig, soweit sie objektiv, verhältnismäßig, nichtdis-
kriminierend und durch ein im Allgemeininteresse lie-
gendes Ziel gerechtfertigt sind. Die Lizenz darf nicht 
zu einer Wettbewerbsverzerrung führen und die Mög-
lichkeiten der Nutzung nicht unnötig einschränken. Öf-
fentliche Stellen sollen nach Möglichkeit offene Lizen-
zen verwenden. 

(3) u n v e r ä n d e r t 

§ 5 § 5 

Nichtdiskriminierung u n v e r ä n d e r t 

(1) Die Bedingungen für die Datennutzung müs-
sen nichtdiskriminierend sein. 

(2) Werden Daten von einer öffentlichen Stelle 
als Ausgangsmaterial für die eigene Geschäftstätigkeit 
genutzt, die nicht unter den öffentlichen Auftrag der öf-
fentlichen Stelle fällt, so gelten für die Bereitstellung 
der Daten für die Geschäftstätigkeit dieselben Entgelte 
und sonstigen Bedingungen wie für andere Nutzer. 

§ 6 § 6 

Ausschließlichkeitsvereinbarungen Ausschließlichkeitsvereinbarungen 

(1) Vereinbarungen öffentlicher Stellen oder öf-
fentlicher Unternehmen, die ausschließliche Rechte an 
der Nutzung von Daten gewähren (Ausschließlich-
keitsvereinbarungen), sind unzulässig. 

(1) Vereinbarungen öffentlicher Stellen oder 
Unternehmen der Daseinsvorsorge, die ausschließli-
che Rechte an der Nutzung von Daten gewähren (Aus-
schließlichkeitsvereinbarungen), sind unzulässig. 
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(2) Dies gilt nicht, wenn zur Bereitstellung eines 
Dienstes im öffentlichen Interesse ein ausschließliches 
Recht über die Nutzung der Daten erforderlich ist. Der 
Datenbereitsteller überprüft die Ausschließlichkeits-
vereinbarung regelmäßig, mindestens jedoch alle drei 
Jahre. Der Datenbereitsteller macht nach dem 15. Juli 
2019 getroffene Ausschließlichkeitsvereinbarungen 
spätestens zwei Monate vor ihrem Inkrafttreten im In-
ternet öffentlich zugänglich. Die endgültige Aus-
schließlichkeitsvereinbarung muss klar und eindeutig 
sein und im Internet öffentlich zugänglich gemacht 
werden. Dieser Absatz gilt nicht für die Digitalisierung 
von Kulturbeständen. 

(2) u n v e r ä n d e r t 

(3) Bezieht sich ein ausschließliches Recht auf 
die Digitalisierung von Kulturbeständen, darf es für 
höchstens zehn Jahre gewährt werden. Die Ausschließ-
lichkeitsvereinbarungen müssen klar und eindeutig 
sein und im Internet öffentlich zugänglich gemacht 
werden. Der öffentlichen Stelle ist im Rahmen der Aus-
schließlichkeitsvereinbarung eine Kopie der digitali-
sierten Kulturbestände unentgeltlich zur Verfügung zu 
stellen. Die öffentliche Stelle ermöglicht die Nutzung 
dieser Kopie am Ende des Ausschließlichkeitszeit-
raums. 

(3) u n v e r ä n d e r t 

(4) Der Datenbereitsteller macht Vereinbarun-
gen über rechtliche oder praktische Vorkehrungen, die 
nicht ausdrücklich ausschließliche Rechte gewähren, 
die aber darauf abzielen oder die geeignet sind, die Nut-
zung von Daten durch andere Einrichtungen als die an 
der Vereinbarung beteiligten Dritten zu beschränken, 
spätestens zwei Monate vor ihrem Inkrafttreten im In-
ternet öffentlich zugänglich. Die Auswirkungen sol-
cher rechtlichen oder praktischen Vorkehrungen auf 
die Verfügbarkeit und Nutzbarkeit von Daten werden 
regelmäßig, mindestens alle drei Jahre, überprüft. Die 
endgültige Vereinbarung muss klar und eindeutig sein 
und im Internet öffentlich zugänglich gemacht werden. 

(4) u n v e r ä n d e r t 

(5) Am 17. Juli 2013 bestehende Ausschließ-
lichkeitsvereinbarungen, die nicht unter die Ausnah-
men der Absätze 2 und 3 fallen, enden bei Ablauf der 
Ausschließlichkeitsvereinbarung, spätestens jedoch am 
18. Juli 2043. Am 16. Juli 2019 bestehende Aus-
schließlichkeitsvereinbarungen, die von öffentlichen 
Unternehmen getroffen wurden und die nicht unter die 
Ausnahmen der Absätze 2 und 3 fallen, enden bei Ab-
lauf der Ausschließlichkeitsvereinbarung, spätestens 
jedoch am 17. Juli 2049. 

(5) Am 17. Juli 2013 bestehende Ausschließ-
lichkeitsvereinbarungen, die nicht unter die Ausnah-
men der Absätze 2 und 3 fallen, enden bei Ablauf der 
Ausschließlichkeitsvereinbarung, spätestens jedoch am 
31. Dezember 2027. Am 16. Juli 2019 bestehende 
Ausschließlichkeitsvereinbarungen, die von Unterneh-
men der Daseinsvorsorge getroffen wurden und die 
nicht unter die Ausnahmen der Absätze 2 und 3 fallen, 
enden bei Ablauf der Ausschließlichkeitsvereinbarung, 
spätestens jedoch am 31. Dezember 2033. 
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§ 7 § 7 

Verfügbare Formate, Metadaten Verfügbare Formate, Metadaten 

(1) Der Datenbereitsteller muss die Nutzung der 
Daten in allen angefragten und bei ihm vorhandenen 
Formaten und Sprachen ermöglichen. 

(1) u n v e r ä n d e r t 

(2) Soweit möglich und sinnvoll, sind Daten 
elektronisch und in nach den anerkannten Regeln der 
Technik offenen, maschinenlesbaren, zugänglichen, 
auffindbaren und interoperablen Formaten zusammen 
mit den zugehörigen Metadaten bereitzustellen. So-
wohl die Formate als auch die Metadaten entsprechen, 
soweit möglich, förmlichen offenen Standards. 

(2) u n v e r ä n d e r t 

(3) Die Absätze 1 und 2 verpflichten öffentliche 
Stellen und öffentliche Unternehmen nicht, Daten und 
Metadaten neu zu erstellen oder anzupassen oder Teile 
von Datensätzen zur Verfügung zu stellen, wenn dies 
mit unverhältnismäßigem Aufwand verbunden wäre, 
der über eine einfache Bearbeitung hinausgeht. Öffent-
liche Stellen und öffentliche Unternehmen sind außer-
dem nicht verpflichtet, die Erstellung und Speicherung 
bestimmter Arten von Daten im Hinblick auf deren 
Nutzung durch eine Organisation des privaten oder öf-
fentlichen Sektors fortzusetzen. 

(3) Die Absätze 1 und 2 verpflichten öffentliche 
Stellen und öffentliche Unternehmen nicht, Daten und 
Metadaten neu zu erstellen oder anzupassen oder Teile 
von Datensätzen zur Verfügung zu stellen, wenn dies 
mit unverhältnismäßigem Aufwand verbunden wäre, 
der über eine einfache Bearbeitung hinausgeht. Öffent-
liche Stellen und Unternehmen der Daseinsvorsorge 
sind nicht verpflichtet, die Erstellung und Speicherung 
bestimmter Arten von Daten im Hinblick auf deren 
Nutzung durch eine Organisation des privaten oder öf-
fentlichen Sektors fortzusetzen. 

(4) Die Metadaten zu maschinenlesbaren Daten 
sind, soweit möglich und sinnvoll, über das nationale 
Metadatenportal GovData zur Verfügung zu stellen. 

(4) u n v e r ä n d e r t 

§ 8 § 8 

Dynamische Daten Dynamische Daten 

(1) Der Datenbereitsteller muss die Nutzung von 
dynamischen Daten unmittelbar nach der Erfassung in 
Echtzeit mithilfe geeigneter Anwendungsprogram-
mierschnittstellen und, falls technisch erforderlich, als 
Massen-Download ermöglichen. 

(1) u n v e r ä n d e r t 

(2) Soweit die Anforderungen nach Absatz 1 die 
finanzielle und technische Leistungsfähigkeit der öf-
fentlichen Stelle oder des öffentlichen Unternehmens 
übersteigen und somit zu einem unverhältnismäßigen 
Aufwand führen, ist die Nutzung dynamischer Daten 
vorübergehend mit den zur Verfügung stehenden tech-
nischen Mitteln zu ermöglichen. Die Ausschöpfung des 
wirtschaftlichen und sozialen Potenzials der dynami-
schen Daten soll dadurch nicht übermäßig beeinträch-
tigt werden. 

(2) Soweit die Anforderungen nach Absatz 1 die 
finanzielle und technische Leistungsfähigkeit der öf-
fentlichen Stelle oder des Unternehmens der Daseins-
vorsorge übersteigen und somit zu einem unverhältnis-
mäßigen Aufwand führen, ist die Nutzung dynamischer 
Daten vorübergehend mit den zur Verfügung stehen-
den technischen Mitteln zu ermöglichen. Die Aus-
schöpfung des wirtschaftlichen und sozialen Potenzials 
der dynamischen Daten soll dadurch nicht übermäßig 
beeinträchtigt werden. 
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§ 9 § 9 

Hochwertige Datensätze Hochwertige Datensätze 

Öffentliche Stellen und öffentliche Unternehmen 
müssen die Nutzung hochwertiger Datensätze in ma-
schinenlesbarem Format über geeignete Anwendungs-
programmierschnittstellen und, falls technisch erfor-
derlich, als Massen-Download ermöglichen. 

Öffentliche Stellen und Unternehmen der Da-
seinsvorsorge müssen die Nutzung hochwertiger Da-
tensätze in maschinenlesbarem Format über geeignete 
Anwendungsprogrammierschnittstellen und, falls tech-
nisch erforderlich, als Massen-Download ermöglichen. 

§ 10 § 10 

Grundsatz der Unentgeltlichkeit Grundsatz der Unentgeltlichkeit 

(1) Die Nutzung von Daten ist unentgeltlich. Es 
ist jedoch zulässig, die Erstattung von verursachten 
Grenzkosten für die folgenden Tätigkeiten und Maß-
nahmen zu verlangen: 

(1) u n v e r ä n d e r t 

1. die Reproduktion, Bereitstellung und Verbreitung 
von Daten, 

2. die Anonymisierung personenbezogener Daten 
und 

3. Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Ge-
schäftsinformationen. 

(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 dürfen für 
die Nutzung von Daten Entgelte verlangen: 

(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 dürfen für 
die Nutzung von Daten Entgelte verlangen: 

1. öffentliche Stellen, die ausreichende Einnahmen 
erzielen müssen, um einen wesentlichen Teil ihrer 
Kosten im Zusammenhang mit der Erfüllung ihrer 
öffentlichen Aufträge zu decken; 

1. u n v e r ä n d e r t 

2. Bibliotheken, einschließlich Hochschulbibliothe-
ken, Museen und Archive; 

2. u n v e r ä n d e r t 

3. öffentliche Unternehmen. 3. Unternehmen der Daseinsvorsorge. 

(3) Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 Nummer 1 und 
3 gelten nicht für hochwertige Datensätze sowie For-
schungsdaten. 

(3) u n v e r ä n d e r t 

(4) Wenn öffentliche Stellen, die ausreichende 
Einnahmen erzielen müssen, um einen wesentlichen 
Teil ihrer Kosten im Zusammenhang mit der Erfüllung 
ihres öffentlichen Auftrags zu decken, von der Anwen-
dung des Absatzes 1 Satz 1 ausgenommen werden wol-
len, melden sie die Berufung auf die Ausnahme der 
Bundesnetzagentur. Die Bundesnetzagentur führt eine 
Liste der öffentlichen Stellen, die von der Ausnahme 
Gebrauch machen, und macht die Liste auf ihrer Inter-
netseite zugänglich. 

(4) u n v e r ä n d e r t 



    

     

    
     

    
     

     
   

      
    

  

  

  
  

    

 

       
    

 
 

    
    

  
  

  
 

    
  

  
      

  

  

   
 

  

  

  

     
   

 
    

    

   
   

   
   

     
 

Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 19 – Drucksache 19/30911 

Entwurf Beschlüsse des 9. Ausschusses 

(5) Für öffentliche Stellen, die Einnahmen erzie-
len müssen, um einen wesentlichen Teil ihrer Kosten 
bei der Erfüllung ihres öffentlichen Auftrags zu de-
cken, und bei denen sich die unentgeltliche Nutzung 
hochwertiger Datensätze wesentlich auf ihren Haushalt 
auswirkt, gilt die Unentgeltlichkeit der Nutzung hoch-
wertiger Datensätze spätestens zwölf Monate nach dem 
… [einsetzen: Datum des Inkrafttretens dieses Geset-
zes]. 

(5) u n v e r ä n d e r t 

§ 11 § 11 

Bemessung der Entgelthöhe Bemessung der Entgelthöhe 

(1) In den in § 10 Absatz 2 Nummer 1 und 3 ge-
nannten Fällen berechnen die öffentlichen Stellen und 
öffentlichen Unternehmen die Entgelte nach von ihnen 
festzulegenden objektiven, transparenten und nach-
prüfbaren Kriterien. 

(1) In den in § 10 Absatz 2 Nummer 1 und 3 ge-
nannten Fällen berechnen die öffentlichen Stellen und 
Unternehmen der Daseinsvorsorge die Entgelte nach 
von ihnen festzulegenden objektiven, transparenten 
und nachprüfbaren Kriterien.  

(2) Die Entgelte aus der Bereitstellung von Da-
ten und der Gestattung ihrer Nutzung in dem entspre-
chenden Abrechnungszeitraum dürfen die Kosten ihrer 
Erfassung, Erstellung, Reproduktion, Verbreitung und 
Speicherung zuzüglich einer angemessenen Gewinn-
spanne sowie die Kosten für die Anonymisierung per-
sonenbezogener Daten und für Maßnahmen zum 
Schutz vertraulicher Geschäftsinformationen nicht 
übersteigen. Im Fall des § 10 Absatz 2 Nummer 2 dür-
fen zudem die Kosten für Bewahrung und Rechteklä-
rung zur Berechnungsgrundlage hinzugefügt werden. 

(2) u n v e r ä n d e r t 

(3) Die Entgelte werden nach Maßgabe der gel-
tenden Buchführungsgrundsätze berechnet. 

(3) u n v e r ä n d e r t 

§ 12 § 12 

Transparenz von Entgelten u n v e r ä n d e r t 

(1) Wurden für die Nutzung von Daten Entgelte 
festgelegt, die für die Allgemeinheit gelten (Standard-
entgelte), sind die Bedingungen und die tatsächliche 
Höhe der Standardentgelte einschließlich ihrer Berech-
nungsgrundlage im Internet öffentlich zugänglich zu 
machen. 

(2) Wurden für die Nutzung keine Standardent-
gelte festgelegt, sind die Faktoren, die bei der Berech-
nung der Entgelte berücksichtigt werden, anzugeben. 
Auf Anfrage wird auch die Berechnungsweise dieser 
Entgelte in Bezug auf einen spezifischen Antrag auf 
Nutzung angegeben. 
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§ 13 § 13 

Rechtsweg u n v e r ä n d e r t 

Für Streitigkeiten nach diesem Gesetz ist der Ver-
waltungsrechtsweg gegeben. 

Artikel 3 Artikel 3 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung 
in Kraft. Gleichzeitig tritt das Informationsweiterver-
wendungsgesetz vom 13. Dezember 2006 (BGBl. I 
S. 2913), das durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8. Juli 
2015 (BGBl. I S. 1162) geändert worden ist, außer 
Kraft. 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung 
in Kraft. Gleichzeitig tritt das Informationsweiterver-
wendungsgesetz vom 13. Dezember 2006 (BGBl. I 
S. 2913), das durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8. Juli 
2015 (BGBl. I S. 1162) geändert worden ist, außer 
Kraft. 
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